
 

 
FACULTÉ DE DROIT 
DÉCANAT 
 
16.03.2026 

RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
DEKANAT  

Studienplan Master of Law 
 
 
 

Kurs ECTS 
Obligatorische Semesterkurse (IUR IV):  
Jeder Semesterkurs entspricht jeweils 5 ECTS 

25 ECTS 

Internationales Privatrecht  Schuldbetreibung und Konkurs   
Verwaltungsverfahren  Zivilprozessrecht  Strafprozessrecht 

 

Frei wählbare Semesterkurse / Blockkurse 40 ECTS 

- Jeder Semester-/Blockkurs entspricht jeweils 5 ECTS. Es müssen 
somit 8 Semester-/Blockkurse bestanden werden. 

- 10 ECTS können durch Seminare/Seminararbeiten oder durch eine 
Forschungsarbeit ersetzt werden. 
 

 

Masterarbeit 5 ECTS 
Seminare 10 ECTS 

- 2 Seminare à je 5 ECTS 
- Innerhalb dieser Seminare ist eine schriftliche Arbeit 

(=Seminararbeit) zu verfassen, welche zusammen mit einer 
mündlichen Leistung als Seminar zu 5 ECTS zählt. 

- Ein Seminar kann durch eine Seminararbeit ersetzt werden, die 
ausserhalb eines Seminars verfasst wird.  

- Beide Seminare können durch eine Forschungsarbeit (10 ECTS) 
ersetzt werden. 
 

 

Spezialkredite 10 ECTS 

- Tutorate, zusätzliche Seminare und Seminararbeiten, Moot Courts 
können als Spezialkredite gezählt werden, siehe Liste der 
Spezialkredite  

- Auch frei wählbare Semesterkurse + Blockkurse können als 
Spezialkredite validiert werden 
 

 

TOTAL 90 ECTS 
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Schwerpunkte 
 
Innerhalb der obligatorischen 90 ECTS können Schwerpunkte erlangt werden.  
Folgende 9 Schwerpunkte stehen zur Auswahl: 
 

1) Wirtschaft   2) Staat und Service public  3) Europa    
4) Familie   5) Umwelt und Klima   6) Religion  
7) Strafen   8) Streitbeilegung    9) Menschenrechte  

 
Es können maximal 2 Schwerpunkte erlangt werden. Für den Erwerb eines Schwerpunktes 
sind folgende Leistungen nötig: 

• 3 Kurse (Blockkurse oder frei wählbare Semesterkurse) à 5 ECTS (15 ECTS) 
• 1 schriftliche Arbeit à 5 ECTS 

 
Bis zur Einschreibung in die letzte Examenssession besteht die Möglichkeit, die Wahl seiner 
Schwerpunkte zu ändern. 
 
 
Mention «bilingue» 
 
Der Master of Law kann mit dem Zusatz «bilingue» erworben werden. Wer diesen Zusatz zum 
Master erlangen möchte, muss  

• 35 ECTS in der Zweitsprache leisten und 
• eine der drei schriftlichen Arbeiten in der Zweitsprache verfassen. Diese Arbeit 

wird in den 35 verlangten ECTS mitgezählt. 
Wer seinen Bachelor of Law bereits mit dem Zusatz «bilingue» erworben hat, ist von der 
schriftlichen Arbeit in der Zweitsprache befreit, muss aber dennoch 35 ECTS in der 
Zweitsprache erlangen. 
 
 
Mention «Studienleistungen in englischer Sprache» 
 
Der Master of Law kann mit dem Zusatz «Studienleistungen in englischer Sprache» erworben 
werden. Wer diesen Zusatz zum Master erlangen möchte, muss  

• 35 ECTS auf Englisch leisten, 
• den obligatorischen Kurs Legal English and Common Law (5 ECTS) validieren,  
• eine der drei schriftlichen Arbeiten auf Englisch verfassen.  

Der obligatorische Kurs sowie die schriftliche Arbeit werden in den 35 verlangten ECTS 
mitgezählt. Wer die Bestätigung «Studienleistungen in englischer Sprache» zum Bachelor 
erlangt hat, ist vom Kurs Legal English and Common Law sowie von der schriftlichen Arbeit auf 
Englisch befreit, muss aber dennoch 35 ECTS auf Englisch erlangen. 
 


